
Ergänzungsvereinbarung 

zum Gesamtvertrag 

zur Einräumung und Vergütung von Ansprüchen nach § 53 UrhG 

vom 19.01.2011 

zwischen 

den Ländern 

und 

den Rechteinhabern 

Präambel 

Die Rechteinhaber und Länder haben das gemeinsame Bestreben, die digitale Nutzung ge

druckter Materialien („Printmedien") für den Unterrichtsgebrauch an Schulen zu vereinfachen. 

Den Lehrkräften soll es insbesondere ermöglicht werden, vorhandene Medienbrüche bei der 

Verwendung ihrer Materialien zu überbrücken. Hierzu sollen - unter Wahrung der Rechte von 

Autoren und Verlagen - praxisorientierte und alltagstaugliche digitale Nutzungsmöglichkeiten 

für Lehrkräfte geschaffen werden. Demzufolge soll durch diese Vereinbarung den Lehrkräften 

die digitale Vervielfältigung analoger Vorlagen für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet 

und hierfür sowie für gesetzlich erlaubte Vervielfältigungen die Vergütung geregelt werden. 

Zu diesem Zweck vereinbaren die Parteien - unter teilweiser Abänderung des Gesamtvertra

ges zur Einräumung und Vergütung von Ansprüchen nach §53 UrhG vom 19.01.2011 („Ge

samtvertrag") - Folgendes: 
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§1 
Digitalisierung, Nutzung 

1. Die Rechteinhaber gewähren den Lehrkräften an Schulen, soweit nicht bereits gesetzlich 

erlaubt, das Recht, kleine Teile von Printmedien, die ab 2005 erschienen sind, für ihren 

eigenen Unterrichtsgebrauch einzuscannen. 

2. Die Rechteinhaber gewähren den Lehrkräften an Schulen, soweit nicht bereits gesetzlich 

erlaubt, das Recht, die nach § 1 Abs. 1 hergestellten Digitalisate für ihren eigenen Unter

richtsgebrauch zu vervielfältigen, indem sie diese Digitalisate 

digital an ihre Schüler für den Unterrichtsgebrauch (einschließlich der Unterrichts-

vor- und -nachbereitung) weitergeben, 

ausdrucken und die Ausdrucke ggf. an die Schüler verteilen, 

für ihre Schüler über PCs, Whiteboards und/oder Beamer wiedergeben und 

im jeweils erforderlichen Umfang abspeichern, wobei auch ein Abspeichern auf 

mehreren Speichermedien der Lehrkraft gestattet wird (PC, Whiteboard, iPad, Lap

top, etc.), jedoch Zugriffe Dritter durch effektive Schutzmaßnahmen verhindert wer

den müssen (Passwort etc.). 

Diese Rechtseinräumung umfasst keine Änderungen und Bearbeitungen der Werke oder 

Werkteile. 

3. Ein „kleiner Teil" im Sinne von § 1 Abs. 1 sind bis zu 10 % eines Printmediums, maximal 

jedoch 20 Seiten. 

4. Pro Schuljahr und Schulklasse darf ein Printmedium maximal in dem nach Abs. 3 ge

nannten Umfang eingescannt und i.S.d. vorstehenden Regelungen genutzt werden. 

§2 

Analoges Fotokopieren 

Das Fotokopieren aus Werken bleibt entsprechend den Regelungen des Gesamtvertrages 

gestattet, wobei als „kleiner Teil eines Werkes" im Sinne des Gesamtvertrages aus Rechts

und Praktikabilitätsgründen fortan ein Umfang von 10% eines Werkes, maximal jedoch 20 

Seiten, gilt. 
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§3 

Freistellung 

Die Rechteinhaber stellen die Länder im Umfang der Nutzungen nach § 1 von Ansprüchen 

Dritter frei. 

§4 

Vergütung 

1. Die Länder zahlen an die Rechteinhaber für die in dem Gesamtvertrag und dieser Ver

einbarung eingeräumten Rechte sowie zur Abgeltung der Vergütungsansprüche für die 

entsprechenden gesetzlich erlaubten Nutzungen 

für die Zeit vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013 9.000.000,00 EUR 

für die Zeit vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014 9.600.000,00 EUR 

Die Zahlung erfolgt zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer. 

2. Die Parteien halten übereinstimmend fest, dass bislang keine empirischen Erkenntnisse 

über die digitalen Nutzungen an Schulen vorliegen und die vorgenannten Beträge daher 

keinerlei präjudizielle Wirkung für die Zukunft haben. Sie stimmen daher überein, dass 

der Umfang der digitalen Nutzungen im Rahmen der nach § 6 Abs. 8 des Gesamtvertra

ges vorgesehenen Repräsentativerhebung ermittelt wird. 

3. Für die Jahre 2011 und 2012 verbleibt es bei der im Gesamtvertrag geregelten Vergü

tung. 

§5 

Sonstiges 

1. § 1 Abs. 3 des Gesamtvertrages wird auf die privaten Schulen des Landes Bremen er

weitert. Diese Schul-Definition gilt für auch für die vorliegende Vereinbarung. 

2. § 6 Abs. 1 Teilstrich 3, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 des Gesamtvertrages 

entfallen ersatzlos. 

3. § 6 Abs. 5 des Gesamtvertrages gilt mit der Maßgabe fort, dass sich dieser lediglich auf 

§ 6 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 des Gesamtvertrages bezieht. 
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Soweit die Regelungen des Gesamtvertrages in dieser Vereinbarung nicht abgeändert 

oder ausdrücklich aufgehoben wurden, gelten diese unverändert fort. 

Bei einer Nutzung von Werken nach dem Gesamtvertrag oder dieser Ergänzungsverein

barung ist stets die Quelle anzugeben. 

Diese Vereinbarung erfasst nicht die öffentliche Zugänglichmachung von Werken gemäß 

§ 52 a UrhG in Schulen. § 53 Abs. 6 S. 1 UrhG bleibt unberührt. 

§6 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder undurch

führbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser 

Vereinbarung nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll 

eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, 

was die Parteien wirtschaftlich gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck der Vereinba

rung gewollt hätten, sofern sie den Punkt bei Abschluss dieser Vereinbarung bedacht hätten. 

Das Gleiche gilt im Falle einer Lücke. 


